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Maßnahmenliste Sanierung von Schultoiletten 

Im Zuge der Haushaltsplanberatungen 2018 hat der Rat 1,4 Mio. Euro zur „Instandsetzung von 
Schultoiletten“ zugesetzt. 
Der Betriebsausschuss Gebäudewirtschaft hat in seiner Sitzung am 29.01.2018 folgenden Beschluss 
gefasst: 
 
Beschluss: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, das Programm zu Sanierungen der Toilettenanlagen in Schulen und 
Sporthallen um die zusätzlichen Mittel in Höhe von 1,4 Millionen Euro aus dem Haushaltsplan 2018 
zu ergänzen. 
Es handelt sich um eine Mittelzuführung aus dem HPL zum Wirtschaftsplan 2018 der  
Gebäudewirtschaft gem. Beschluss AN/1515/2017 vom 13.10.2017. 
In die Erweiterung des Programms sollen Schultoilettenanlagen einbezogen werden, die nicht im  
ursprünglichen Sanierungsprogramm (Ratsbeschluss vom 10.09.2009 – Vorlage 5788/2009) genannt 
wurden, aktuell einer Instandsetzung bedürfen und deren Schulen bereits ein entsprechendes  
Reinigungs- und Unterhaltungskonzept erarbeitet haben. 
Der Schulausschuss und der Finanzausschuss sind über die Beschlussfassung nachrichtlich zu  
informieren. 
 
Die Gebäudewirtschaft ist personell in der Lage, im laufenden Jahr Sanierungsmaßnahmen an 
Schultoiletten im Gesamtkostenumfang von ca. 2,3 Mio. Euro durchzuführen. 
In Abstimmung mit dem Amt für Schulentwicklung beabsichtigt die Gebäudewirtschaft die in der  
Anlage beigefügten Toilettenanlagen zu sanieren. Der Beginn der Umsetzung aller vorgeschlagenen 
Maßnahmen erfolgt in 2018. Ebenso wird angestrebt die Sanierungsarbeiten in diesem Jahr  
abzuschließen. 
Alle in der Anlage genannten Schulen verfügen über „Toilettenkonzepte“. Das Amt für Schulentwick-
lung wird in Zusammenarbeit mit den Zentralen Diensten immer wieder beratend vor Ort tätig, wenn 
Elternbeschwerden bezüglich Verunreinigungen und/oder Vandalismusschäden in Toilettenanlagen 
vorgetragen werden. Häufig müssen Konzepte, die nach einer Erstberatung erstellt wurden, auch an 
schulorganisatorische oder pädagogische Erfordernisse angepasst werden. Erstberatungen sind seit 
2009 flächendeckend erfolgt und in Konzepte umgesetzt. 
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